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Ist REACH für die Gießereien ein Thema? 

Grundsätzlich wirkt sich die REACH-Verordnung zumindest mittelbar auf jeden Akteur in einer Lieferkette aus. Nur in wenigen Fällen allerdings werden die Gießereien unmittelbar von einer Pflicht zur Registrierung bzw. Vorregistrierung betroffen. 

Die Europäische REACH-Verordnung, die mittlerweile in Deutsches Recht umgesetzt wurde und Auswirkungen auf das Chemikalien- und Gefahrstoffrecht hat, ist als reines Stoffrecht zu verstehen. Von REACH betroffen sind also nicht etwa nur Chemikalien, sondern z.B. auch Metalle. REACH bezeichnet als Stoffe diejenigen chemischen Elemente und Verbindungen, die in Folge einer chemischen Reaktion entstanden sind, also eine eigene Stoffidentität bekommen haben. Zu beachten ist, dass REACH bei Stoffen, die Abfälle darstellen, nicht zur Geltung gelangt und somit bei der Erzeugung von Abfällen keine Registrierungspflichten ausgelöst werden. Zubereitungen im Sinne der REACH-Verordnung sind Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus mindestens zwei Stoffen bestehen, also z.B. das Flüssigeisen. Unter einem Erzeugnis versteht REACH einen Gegenstand, dessen spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt in größerem Maße seine Funktion bestimmt als seine chemische Zusammensetzung. Dies trifft auf die von den Gießereien hergestellten Gussteile zu. 
Festzuhalten ist, dass REACH sich mit allen Stoffen beschäftigt, Zubereitungen und Erzeugnisse im Regelfall jedoch nicht oder nur mit nachgeschalteten Pflichten betroffen sind. REACH gelangt insbesondere dann zur Anwendung und löst Pflichten aus, sobald Stoffe erstmalig in der EU hergestellt werden oder in die EU erstmalig in den Verkehr gebracht, also importiert werden. Ist dies der Fall, so müssen die Hersteller oder Importeure die Stoffe bei der Europäischen Chemikalienagentur (EChA) mit Sitz in Helsinki registrieren lassen. 

Tragender Grundsatz der REACH-Verordnung ist Artikel 5, der besagt: „Keine Daten, kein Markt“. Ist ein Stoff also nicht bei der EChA registriert, so darf dieser weder in der EU hergestellt noch in die EU importiert werden. Zunächst wären die zur Registrierung erforderlichen Daten beizubringen. Damit dieser Grundsatz keine unbillige Härte darstellt und in die Lahmlegung zahlreicher Produktionsprozesse nach sich zieht, räumt REACH eine sogenannte Vorregistrierungsphase (Beginn: 1. Juni 2008, Ende: 1. Dezember 2008) ein. Für diejenigen Stoffe, die in einem erleichterten, nicht rechtsverbindlichen Verfahren innerhalb dieser Frist vorregistriert wurden, räumt die Verordnung erleichterte Fristenregelungen bzgl. der Einreichung des Registrierungsdossiers ein. 

Die Gießereien produzieren Gussteile, die nach der REACH-Verordnung sogenannte Erzeugnisse darstellen. Sofern sie nicht die Freisetzung eines anderen Stoffes beabsichtigen lösen Erzeugnisse keine Registrierungspflicht aus. Die Gießereien sind von REACH damit im Regelfall als sogenannte „nachgeschaltete Anwender“ betroffen. Diese Bezeichnung ergibt sich für die Gießereien daraus, dass sie zur Produktion im Regelfall solche Stoffe verwenden (z.B. Metalle, Zuschlagstoffe etc.), die bereits von ihren Zulieferern registriert werden müssen. In bestimmten Fällen werden die Gießereien unabhängig von einer eventuellen Registrierungspflicht speziellen Informationspflichten nachkommen müssen, die sich voraussichtlich jedoch nicht erheblich von der bereits bestehenden Verpflichtung zur Vornahme bestimmter Risikomanagementmaßnahmen unterscheiden werden. 

Das Flüssigeisen, das im Produktionsprozess durch das Schmelzen der Legierungskomponenten hergestellt wird, ist grundsätzlich ebenfalls nicht registrierungspflichtig. Gusslegierungen gelten unter REACH als „besondere Zubereitungen“. Denn während des Schmelzens vermischen sich die einzelnen Legierungsbestandteile zwar, allerdings bleibt ihre stoffliche Identität unverändert bestehen. Als „Mehrstoffsystem“ ist damit – dem Stoffmodell von REACH folgend – kein neuer registrierungspflichtiger Stoff hergestellt worden. Sofern die in den Legierungen enthaltenen Stoffe registriert worden sind, übernehmen die Gießereien die Rolle des nachgeschalteten Anwenders und müssen selbst keine Registrierung durchführen. 

Die im Prozess anfallenden Oxide, z.B. Zinkoxid, stellen zwar auf Grund der ihnen zugrundeliegenden chemischen Reaktion neue Stoffe dar. Allerdings werden diese als Abfall behandelt und sind deshalb nicht von REACH erfasst. Damit etwaige Verwertungswege solcher Abfälle jedoch nicht wegfallen, sollten die Gießereien an ihre Abnehmer herantreten, damit diese das von ihnen hergestellte Endprodukt vor- bzw. registrieren lassen und der Verwertungsweg nicht mangels Erfüllung der REACH-Pflichten des Abnehmers abgeschnitten wird.

Importieren die Gießereien unmittelbar aus Nicht-EU-Ländern Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, werden diese selbst von der Registrierungspflicht betroffen und müssten selbst eine Registrierung bzw. Vorregistrierung vornehmen. Um diese Pflichten zu verlagern, besteht aber in diesen Fällen die Möglichkeit, an den Zulieferer heranzutreten und diesen aufzufordern, einen sogenannten „Alleinvertreter“ in der EU zu bestellen, der die Vor-Registrierung für diesen Zulieferer vornimmt und die Gießerei damit wieder zum nachgeschalteten Anwender macht. Im Zweifel sollte allerdings eine Vorregistrierung selbst vorgenommen werden, denn diese ist kostenlos und sichert die großzügigen Übergangsfristen von REACH.

Damit die Gießereien ihre jeweilige Rolle unter REACH identifizieren und damit ihren spezifischen REACH-Pflichten nachkommen können, hat der Gießereiverband eine Anleitung zum Erstellung eines Stoffinventars mit Checkliste (→ HS 19 / HS 20) erstellt. In dieses Stoffverzeichnis sind alle von der Gießerei verwendeten oder importierten Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe aufzuführen. Idealerweise sollte das Stoffinventar die vorhandenen Identifizierungscodes (z.B. CAS, EINECS) enthalten und nach Mengenbändern sortiert werden. Zudem sollte es ständig aktualisiert werden, um auch zukünftig REACH-konform zu agieren. 

Zu bedenken ist, dass ein Unternehmen auch mehrere Funktionen im Sinne von REACH innehaben kann, also z.B. bezüglich der von ihm verwendeten Betriebsstoffe als nachgeschalteter Anwender, im Hinblick auf das von ihm unmittelbar aus einem Nicht-EU-Land eingeführte Nickel jedoch als Importeur auftritt.  
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